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330. Bern; Baulinienplanabänderung. — Gestützt 
auf Art. 13 des Gesetzes über die Bauvorschriften 
vom 26. Januar 1958 wird die vom Gemeinderat der 
Stadt Bern am 12. Dezember 1962 beschlossene Bau¬ 
linienplanabänderung Westzufahrt zur Monbijou¬ 
brücke Teilplan A unter Vorbehalt von Drittmanns- 
rechten genehmigt. 

Der Regierungsstatthalter von Bern wird beauf¬ 
tragt, diesen Beschluss dem Gemeinderat der Stadt 
Bern zu eröffnen. Von der Gemeinde Bern sind die 
Genehmigungskosten inkl. Stempel von Fr. 20.50 
nebst Eröffnungskosten zu beziehen und mit amtli¬ 
chen Markenwerten zu verrechnen. Je ein Doppel 
Beschluss und Plan sind für das Amtsarchiv be¬ 
stimmt. 

An die Baudirektion. 

Für getreuen Protokollauszug 

der Staatss« 

Verfügung 

1. Dem Gemeinderat der Stadt Bern sind gegen Bezug der 
Kosten von gr. 2o.5o zuzustellen, das tarifierte Doppel 
und 6 Nebendoppel des obstehenden Regierungsratsbe¬ 
schlusses sowie ein Doppel Plan Nr. 3922 Baulinienab¬ 
änderung Westzufahrt zur Monbijoubrücke, Teilplan A. 

2.. Je ein Doppel Beschluss und Plan sind im Amtsarchiv ein¬ 
zuordnen. 

Bern, den 31. Januar 1963 
st Der Ifteg^erungsstatthalter I; 
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